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Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)  
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksachen 19/4725, 19/5588 ─ 

Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 

Sozialgesetzbuch – Schaffung neuer Teilhabechancen für 
Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt  
(Teilhabechancengesetz – 10. SGB II-ÄndG) 

Bericht der Abgeordneten Ekin Deligöz, Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land), 
Michael Groß, Ulrike Schielke-Ziesing, Otto Fricke und Dr. Gesine Lötzsch 

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose 
auf dem allgemeinen und dem sozialen Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs unter Berücksichtigung der vom 
federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales beschlossenen Änderungen auf die 
öffentlichen Haushalte stellen sich wie folgt dar: 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Zur Ermöglichung der mit diesem Gesetz verbundenen Ziele und Mehrausgaben stellt 
der Bund im Bundeshaushalt beim Einzelplan 11 Titel 1101 685 11 „Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit“ insgesamt vier Milliarden Euro für den Zeitraum bis zum 
Jahr 2022 zur Verfügung. Der Bund schafft darüber hinaus für die Jobcenter im Ein-
zelplan 11 des Bundeshaushalts zusätzlich entsprechende Voraussetzungen, um die 
durch Maßnahmen nach § 16i SGB II eingesparten Ausgabemittel des Bundes für Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II für die Finanzierung der 
Maßnahmen nach § 16i SGB II einzusetzen.  

Die aus den Änderungen durch dieses Gesetz resultierenden tatsächlichen Ausgaben 
hängen von der Inanspruchnahme der neuen Instrumente ab und lassen sich daher nicht 
beziffern. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme im Rahmen des vorhandenen 
Budgets verbleibt in der dezentralen Verantwortung der Jobcenter. 

Je 1.000 Förderfälle nach § 16e SGB II entstehen dem Bund Förderkosten von bis zu 
18 Mio. Euro je Jahr. Dem stehen Einsparungen aus dem Wegfall der bisherigen Re-
gelung gegenüber. Die Neufassung erleichtert die Inanspruchnahme der Leistung. Die 
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Förderkosten für diese Leistung sowie für Leistungen nach §§ 16f und 16h SGB II sind 
durch das Budget nach § 46 Absatz 2 Satz 3 SGB II auf höchstens 20 Prozent der auf 
die Jobcenter entfallenden Mittel für gesetzliche Eingliederungsleistungen begrenzt. 
Durch den Wegfall des § 16e SGB II alte Fassung ist auf der Grundlage der Ausgaben 
für dieses Instrument im Jahr 2017 mit Einsparungen innerhalb des Eingliederungsti-
tels von bis zu 100 Mio. Euro jährlich zu rechnen, die dadurch für andere Maßnahmen 
zur Verfügung stehen. Hiervon entfallen rund 80 Mio. Euro auf die gemeinsamen Ein-
richtungen und 20 Mio. Euro auf die zugelassenen kommunalen Träger. 

Je 10.000 Förderfälle nach § 16i SGB II entstehen dem Bund Förderkosten von bis zu 
240 Mio. Euro je Jahr. 

Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Wirtschaft entsteht durch die Neuregelungen in § 16e SGB II im Vergleich zur 
bisherigen Rechtslage kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand je Förderfall. Der Wirt-
schaft entsteht je 10.000 Förderfälle nach § 16i SGB II ein Erfüllungsaufwand in Höhe 
von rund 225.000 Euro. Zusätzlich entsteht je 10.000 Förderfälle, in denen Arbeitgeber 
einen Antrag auf Förderung von Weiterbildung stellen, ein Erfüllungsaufwand von 
60.000 Euro. Der Erfüllungsaufwand wird bei Vorliegen der Gesamtfallzahl nach Ab-
lauf der ersten 12 Monate nachquantifiziert. Die Kompensation des Erfüllungsaufwan-
des wird außerhalb dieses Regelungsvorhabens mit einem anderen Vorhaben aus dem 
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erreicht. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Durch eine neue Informationspflicht nach § 16i SGB II entsteht für 10.000 Förderfälle 
ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand von 65.000 Euro. Durch eine weitere Informati-
onspflicht nach § 16i SGB II für diejenigen Arbeitgeber, die einen Antrag auf Förde-
rung von Weiterbildung stellen, entsteht für 10.000 Fälle ein zusätzlicher Erfüllungs-
aufwand von 60.000 Euro. 

Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch die Neuregelung des § 16e SGB II ergibt sich rechnerisch je 1.000 Förderfälle 
ein Minderbedarf von gut einem Vollzeitäquivalent an Personalkapazität. Dem ent-
spricht eine Einsparung beim Erfüllungsaufwand bei den Trägern der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende im Vergleich zur bisherigen Rechtslage von rund 85.000 Euro. Die 
tatsächliche Wirkung auf den Personalbedarf hängt auch von der Veränderung der In-
anspruchnahme ab. Maßgebend ist der begründete Bedarf. Die Bundesagentur für Ar-
beit führt derzeit eine Personalbedarfsermittlung durch. Geringere Personal- und Sach-
kosten führen im Rahmen des für die Verwaltungsausgaben im SGB II bestehenden 
Budgets insofern nicht zu Minderausgaben für den Bundeshaushalt. Der zusätzliche 
Personalaufwand in den Jobcentern für Maßnahmen nach § 16i SGB II hängt von der 
konkreten Inanspruchnahme des Instruments ab. Rechnerisch ergibt sich je 10.000 
Förderfälle ein Mehrbedarf von gut zehn Vollzeitäquivalenten an Personalkapazität. 
Dem entspricht ein Erfüllungsaufwand bei den Trägern der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende von rund 850.000 Euro. Je 10.000 Teilnehmenden an der ganzheitlichen 
beschäftigungsbegleitenden Betreuung fällt zudem ein Erfüllungsaufwand in Höhe 
von rund 210.000 Euro an. Gegebenenfalls weiteres erforderliches Personal, insbeson-
dere zur Betriebsakquise, ist derzeit noch nicht absehbar und bleibt daher unberück-
sichtigt. Maßgebend ist der begründete Bedarf. Die Bundesagentur für Arbeit führt 
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derzeit eine Personalbedarfsermittlung durch. Die für Maßnahmen nach § 16i SGB II 
anfallenden zusätzlichen Personal- und Sachkosten werden ebenfalls im Rahmen des 
bestehenden Budgets für die Verwaltungsausgaben im SGB II finanziert und belasten 
insofern nicht den Bundeshaushalt. Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen in den bei-
den neuen Instrumenten und anderen Maßnahmen und Programmen, die ebenfalls dem 
Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit dienen, wird in einem begleitenden Monitoring er-
fasst und regelmäßig veröffentlicht. 

Weitere Kosten 

Keine. 

Der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Stimment-
haltung der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für 
mit der Haushaltslage des Bundes vereinbar. 

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben. 

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales 
vorgelegten Beschlussempfehlung.  

Berlin, den 7. November 2018 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer 

Vorsitzender 

Ekin Deligöz Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) Michael Groß 

Berichterstatterin Berichterstatter Berichterstatter 

Ulrike Schielke-Ziesing Otto Fricke Dr. Gesine Lötzsch 

Berichterstatterin Berichterstatter Berichterstatterin
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